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Samen, 14, Januar 2020 

Der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements SJD 

Revision der Verordnung über Vermögensverwaltung im Rahmen einer Bei-
standschaft oder Vormundschaft (VBW); Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin /, •( -\\ .\ZO,(\c\ 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit der Stellungnahme zur Revision der Verordnung über Vermögensverwaltung im 
Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft danken wir Ihnen. 

Der vorliegende Vorentwurf beruht wesentlich auf den Eingaben der Konferenz für Kindes- und Er-
wachsenenschutz KOKES. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB erhält mit der Revisi-
on der VBVV einen angepassten Ermessenspielraum bei der Vermögensverwaltung im Rahmen ei-
ner Beistandschaft oder Vormundschaft und kann die Vermögen fachgerecht verwalten. 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Anpassungen und stimmen dem Gesetzesentwurf zu. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berück-
sichtigung unserer Ausführungen 

Freun Grüs e 

Christo msta 
Regier n rat 
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